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Wien, am 01.0ktober 2025
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Agnes-Sirkka Prammer, Kolleginnen und Kollegen haben
am 1. August 2025 unter der Nr. 3104/J-NR/2025 an mich eine schriftliche
parlamentarische Anfrage betreffend Thema ,Werden prominente Haftlinge im

osterreichischen Strafvollzug bevorzugt?“ gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 3:

e 1. In wie vielen Fdllen wurden seit dem Jahr 2020 in ésterreichischen Justizanstalten
Haftausgéinge zur Aufrechterhaltung familiéirer und sonstiger persénlicher Bindungen
(z.B. Besuch von Angehdrigen, Teilnahme an privaten Mahlzeiten, Spaziergdnge,
Ausfliige etc.) beantragt?

e 2. In wie vielen dieser Fille wurde der Antrag genehmigt, in wie vielen abgelehnt?

e 3. In wie vielen dieser Fdlle wurde der Hdftling zu einer mindestens vierjéhrigen
Freiheitsstrafe verurteilt?

e 4, Wie viele Haftausgdnge zur Aufrechterhaltung familicrer und sonstiger persénlicher
Bindungen wurden seit 2020 innerhalb der ersten zwei Monate nach Haftantritt
bewilligt?

e 5. In wie vielen dieser Fille lag die Gesamtstrafdauer bei mindestens vier Jahren?
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Hinsichtlich der Zahl der Antrdage und Ablehnungen verfiligt das Bundesministerium fir
Justiz mangels einer zentralen elektronischen Auswertungsmoglichkeit (ber keine
Informationen. Auswertbar ist hingegen die Zahl der genehmigten Antrage, in denen
Insasse:innen ihre Strafe vom freien FuR aus selbst angetreten haben. Es handelt sich dabei
um 825 Falle. Davon lag in 48 Fallen eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von
mindestens vier Jahren vor. In 294 Fallen wurde ein Ausgang innerhalb der ersten zwei
Monate nach Haftantritt genehmigt. Ab dem angefragten Jahr lag die Gesamtstrafdauer in

einem Fall bei mindestens vier Jahren.

Hinzuweisen ist darauf, dass insgesamt neun verschiedenen Inhaftierten mit jeweils einer
Gesamturteilssumme von mehr als vier Jahren Freiheitsstrafe, die ab 2020 noch in Haft
waren, in den ersten beiden Monaten des Strafvollzugs Vollzugslockerungen zur Bewegung
im Freien, zur unbewachten AuRenarbeit, zur Aufrechterhaltung persoénlicher Bindungen,
zu sozialen Zwecken, zum Freigang oder zur Erledigung von wichtigen personlichen

Angelegenheiten gewdhrt wurde.

Die zur Beantwortung der weiteren Frage(n) notwendige handische Erhebung ist mit

vertretbarem Aufwand nicht zu bewaltigen.

Zur Frage 6:
e Nach welchem zeitlichen Anteil der Gesamtstrafe (in Monaten bzw. Prozent) erfolgt
durchschnittlich erstmals ein Haftausgang zur Aufrechterhaltung familidrer und

sonstiger persénlicher Bindungen?

Im Durchschnitt wird ein erster Ausgang nach 5,1 Monaten, das entspricht 37 % der

Gesamtstrafe, gewahrt.

Zu den Fragen 7 bis 11, 16 ,17 und 19:

e 7. Welche konkreten Kriterien werden bei der Entscheidung (iber den Freigang
beriicksichtigt (z. B. Verhalten in der Haft, Deliktsart, Haftdauer, Riickfallrisiko,
Schuldeinsicht etc.)?

e 8. Welche dieser Kriterien lagen im Fall Karl-Heinz Grasser konkret vor?

e 9. Welche rechtlichen oder internen Bestimmungen (z.B. Strafvollzugsgesetz,
Vollzugspline, ministerielle Erléisse) regeln die Gewdhrung von Freigdngen in solchen
Fdéllen?

e 10. Gibt es standardisierte Verfahren oder Checklisten fiir die Bewilligung von

Freigdngen, auf die sich Anstaltsleiter:innen bei der Entscheidung liber Haftausgdnge
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zur Aufrechterhaltung familidrer und sonstiger persénlicher Bindungen stiitzen? Wenn
ja: welche?

e 11. Gab es im konkreten Fall eine dokumentierte Stellungnahme oder Einschiitzung des
Vollzugspersonals, einer psychologischen Fachkraft oder anderer Stellen?

e 16. Wie wird innerhalb des Justizvollzugs sichergestellt, dass Entscheidungen (iber
Ausgdinge nach§ 99 StVG Osterreichweit einheitlich, objektiv und nachvollziehbar
getroffen werden?

e 17. Werden derartige Genehmigungen regelmdiflig evaluiert oder liberpriift? Wenn ja,
in welchem Verfahren?

e 19. Wie wird sichergestellt, dass der Eindruck einer Sonderbehandlung prominenter
Hdftlinge vermieden wird, insbesondere im Hinblick auf die mediale Berichterstattung
und 6ffentliche Wahrnehmung?

Zur Unterscheidung zwischen Ausgang und Freigang wird auf die gesetzlichen
Bestimmungen der §§ 99a sowie 126 Abs. 3 des Strafvollzugsgesetzes (StVG) verwiesen.
Klarzustellen ist, dass sich der Inhaftierte, auf den in der gegenstandlichen schriftlichen
parlamentarischen Anfrage Bezug genommen wird, nicht im Freigang befindet oder befand.

Dem betreffenden Strafgefangen wurde Ausgang im Sinne des § 99a StVG gewahrt.

Um eine Vollzugslockerung zu erhalten muss die inhaftierte Person ein Ansuchen auf
Bewilligung einer solchen stellen. Strafgefangene haben unter den in § 99a Abs. 1 StVG
genannten Voraussetzungen einen subjektiv-6ffentlichen Rechtsanspruch auf Gewahrung
der Lockerung. Vom Gesetz wird kein zeitlicher Rahmen bestimmt, den eine inhaftierte
Person bereits verbiRt haben muss. Daher ist das Setzen von Vollzugslockerungen bereits
mit Beginn der Haftstrafe moglich. Die Bewilligung eines Ausgangs hangt von den
Umstanden des jeweiligen Einzelfalls ab und wird aufgrund der Expertise im
interdisziplindren Fachteam (Justizwache, Fachdienste inkl. Psychologischer Dienst)
hinsichtlich des Vollzugsverhaltens, soziale Kontakte etc. entschieden und dokumentiert.
Hinsichtlich der hohen Eigenverantwortlichkeit und der nicht vorhandenen Bewachung
erfolgt hierbei auch eine Missbrauchsprognose, um allfdlligem unerlaubtem Verhalten

vorzubeugen.

Insass:innen, denen die Genehmigung von mit Freiheit verbundenen
LockerungsmaRBnahmen erteilt wurde, werden in regelmafig stattfindenden

Fachteamsitzungen besprochen und die diesbeziiglichen Genehmigungen evaluiert.

Alle Ansuchen auf Vollzugslockerungen werden im Sinne dieser einheitlichen

Vorgehensweise bearbeitet und entschieden.
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Zu den Fragen 12 bis 15:

e 12. Wie viele rechtskrdiftig verurteilte Personen mit einer urspriinglich iiber
vierjdhrigen Freiheitsstrafe haben in den letzten fiinf Jahren innerhalb der ersten zwei
Monate ihrer Haftzeit zumindest einen tageweisen Freigang erhalten (bitte nach Jahr
und Justizanstalt aufschliisseln)?

e 13. Wie viele dieser Fdlle betrafen Personen, die wegen Wirtschaftsdelikten oder
vergleichbarer Delikte (§§ 153, 165, 168b, 302 ff StGB) verurteilt wurden?

e 14. Wie viele rechtskrdiftig verurteilte Personen mit einer urspriinglich iiber
vierjdhrigen Freiheitsstrafe haben in den letzten fiinf Jahren innerhalb der ersten zwei
Monate ihrer Haftzeit zumindest einen tageweisen Freigang beantragt, aber nicht
erhalten (bitte nach Jahr und Justizanstalt aufschliisseln)?

e 15. Wie viele dieser Fille betrafen Personen, die wegen Wirtschaftsdelikten oder
vergleichbarer Delikte (§§ 153, 165, 168b, 302 ff StGB) verurteilt wurden?

Diese Fragen kdonnen mit vertretbarem Aufwand nicht beantwortet werden, weil dazu
mangels automationsunterstitzter Auswertungsmoglichkeit eine handische Erhebung in

samtlichen einschlagigen Gerichtsakten im gesamten Bundesgebiet erforderlich ware.

Zur Frage 18:
e Wie wird in der Ausbildung von Justizwache- und Strafvollzugsbediensteten auf die

Sensibilitdt fiir Gleichbehandlung im Strafvollzug eingegangen?

In den Grundausbildungen flir Strafvollzugsbedienstete wird auf die gesetzlichen
Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes, Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979,
Vertragsbedienstetengesetz 1948, des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes und weiterer

verwandter einschlagiger Rechtsmaterien zur Thematik , Gleichbehandlung” eingegangen.

Dr." Anna Sporrer

Datum/Zeit 2025-10-01T15:32:47+02:00

Dieses Dokument wurde elektronisch signiert. Auch ein
Hinweis Ausdruck dieses Dokuments hat die Beweiskraft einer
offentlichen Urkunde.

Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw.
der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Priifinformation | www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
Wwww.justiz.gv.at/amtssignatur

BMIJ

SIGNATUR

4von 4

www.parlament.gv.at



Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2025- 10- 01T15: 38: 08+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2025-10-01T15:32:47+0200
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2025-10-01T15:38:08+0200
	Parlamentsdirektion




